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Kirchliches Gesetz zur Änderung der Konfirmationsordnung

vom …
Die Landessynode hat das folgende Kirchliche Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

Artikel 1

Änderungen der Konfirmationsordnung

Die Konfirmationsordnung vom 21. Oktober 1965 (Abl. 42 S. 45), zuletzt geändert durch Kirchliches Gesetz vom 26. März 2004 (Abl. 61 S. 69, 70), wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

2. An § 6 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Aufgrund eines Beschlusses des Kirchengemeinderats kann im Einvernehmen mit dem Pfarramt auch im dritten Schuljahr Konfirmandenunterricht erteilt werden. Eine Anrechnung auf die Mindeststundenzahl nach Absatz 2 findet nicht statt.“

3. § 11a wird aufgehoben.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.

Stuttgart, den …
Begründung

Zu Art. 1 Nr. 1 (§ 3 Abs. 2) 

Das neue Gottesdienstbuch Konfirmation, das der Landessynode im Sommer zur Zustimmung vorgelegt werden wird, sieht nicht mehr mehrere Formen der Konfirmation vor. Deshalb ist dieser Absatz ersatzlos zu streichen.

Zu Art. 1 Nr. 2 (§ 6 Abs. 3) 

Die Landessynode hat am 17. März 2007 beschlossen, den Evangelischen Oberkirchenrat zu bitten, das mit der Rahmenordnung für die Konfirmandenarbeit eingeführte Modell KU 3/8 neben der bisherigen Regelform KU 7/8 als weitere geordnete Form des Konfirmandenunterrichts zuzulassen und die Konfirmationsordnung in diesem Sinn zeitnah zu überarbeiten. Dieser Bitte entsprechend wird vorgeschlagen, das Modell KU 3/8 durch die Einfügung von Absatz 3 als nicht mehr durch den Oberkirchenrat zu genehmigende geordnete Form zu ermöglichen. 

Zu Art. 1 Nr. 3 (§ 11a) 

Diese Vorschrift kann, nachdem das Modell KU 3/8 den Modellstatus verlassen hat, aufgehoben werden.
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